
Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 31.08.2023 
 

Seite 1  

 

Amtsblatt 

Gemeinde Doberschütz 
OT Battaune, Doberschütz, Mörtitz, Rote Jahne, Paschwitz, Bunitz, Mölbitz, Sprotta, Sprotta-

Siedlung, Wöllnau, Winkelmühle 
 
 

 

 

Ausgabe Nr. 18 / 2. Jahrgang vom 31.08.2023 

 

Inhaltsverzeichnis               Seite 

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde        2 

Gemeindeverwaltung informiert        21 

Vereine, Verbände u. Sonstige                             22 

Impressum / Redaktionsschlüsse        28 

 

 



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 31.08.2023 
 

Seite 2  

Öffentliche Bekanntmachungen       

E i n l a d u n g  
 

Am Donnerstag, 7. September 2023 findet um 19:30 Uhr im Saal der Gaststätte Thieme, 

Lindenallee 49a, 04838 Doberschütz OT Sprotta, die  

21. öffentliche Gemeinderatssitzung 

statt. 

Tagesordnung Drucksache 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 

durch den Bürgermeister, Bestätigung der Niederschrift vom 06.07.2023 

 

2. Einwohnerfragestunde  

3. Beratung und Beschlussfassung von Vorlagen  

3.1. Abwägung Vorentwurf B-Plan "SO Photovoltaikanlage Mölbitz" 060 

3.2. Abwägung  Vorentwurf 5. Änderung FNP zum B-Plan "SO 

Photovoltaikanlage Mölbitz" 

061 

3.3. Billigung- und Offenlegungsbeschluss des Entwurfes B-Plan "SO 

Photovoltaikanlage Mölbitz" 

062 

3.4. Billigung- und Offenlegungsbeschluss des Entwurfs zur 5. Änderung FNP 

zum B-Plan "SO Photovoltaikanlage Mölbitz" 

063 

3.5. Aufstellungsbeschluss 1. Änderung B-Plan "Windmühlenbreite" OT Mörtitz 064 

3.6. Aufstellungsbeschluss Ergänzungssatzung "An der Koppel" OT Mölbitz 065 

3.7. Aufstellungsbeschluss B-Plan "Solarpark Mörtitz" 066 

3.8. Aufstellungsbeschluss 6. Änderung des FNP zum B-Plan "Solarpark Mörtitz" 067 

3.9. Vergabe des Straßennamen "Mensdorfer Vorwerkstraße" im OT Rote 

Jahne 

068 

3.10. Information zur Erarbeitung eines Lärmaktionsplanes in Umsetzung der 

Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm 

069 

3.11. Bekanntgabe der Eilbeschlüsse 56/2023 u. 57/2023 zur Vergabe der 

Bauleistungen "Neubau Feuerwehr-Gebäude OT Mörtitz" (LOS 6 u. LOS 11)                                                                                            

070 
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3.12. Bildung des Gemeindewahlausschuss für die Bürgermeisterwahl am 

10.03.2024 

071 

3.13. Spenden, Schenkungen und sonstige Zuwendungen 072 

4. Sonstiges/Informationen  
 

Die öffentlichen Beschlussvorlagen und ggf. Anlagen liegen während der Sitzung im 

Sitzungsraum zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 

gez. Märtz 

Bürgermeister 

___________________________________________________________________ 

Ortschaftsrat Battaune 

Einladung 

zur 13. Sitzung des Ortschaftsrates Battaune am Montag, den 12.09.2023 um 19.30 Uhr  

um 19.30 Uhr im Versammlungsraum des FFw-Gebäudes, Dorfplatz 9 in 04838 Doberschütz 

OT Battaune 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, Bestätigung der 
Niederschrift vom 15.05.2023 

2. Fragen von Einwohnern 
3. Sonstiges/Information 

 

gez. Thiele 

Ortsvorsteherin 

_____________________________________________________________________ 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 
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Gemeindeverbindungsstraße Nr. 3 „Mörtitzer Weg“ 
 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 
 

1. geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 1 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

GVS Mensdorfer Weg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

19/3, 69/0,  Flur 3, Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Ortsstraße „Mensdorfer Weg“  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Gemarkungsgrenze Sprotta/Mörtitz  

6. Straßenlänge  

1,676 km 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 
 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:7.000, Ortsstraße „GVS Mensdorfer Weg“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 
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Gemeindeverbindungsstraße Nr. 1 „Paschwitzer Straße“ 
 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 

die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 
 

1. geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 2 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

GVS Paschwitzer Straße 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

157/1, 206/0,  Flur 2, Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Ortsstraße „Paschwitzer Straße“  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Gemarkungsgrenze Sprotta/Paschwitz  

6. Straßenlänge  

1,029 km 
 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 
 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  
 

Doberschütz, den 22.08.2023 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:6.000, Ortsstraße „GVS Paschwitzer Straße“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

___________________________________________________________________________ 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

Ortsstraße Nr. 4 „Paschwitzer Straße“ 

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an  
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die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1.geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 7 

2. Straßenbezeichnung  

Paschwitzer Straße 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

205/3, 183/0, 204/3, 185/0, 189/0, Flur 4, Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Gemeindeverbindungsstraße „GVS Paschwitzer Straße“ 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Kreisstraße „Eilenburger Landstraße“  

6. Straßenlänge  

0,229 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:1.000, Ortsstraße „Paschwitzer Straße“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 
 

Ortsstraße Nr. 7.1 „Dorfstraße“ 
 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 
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die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1.geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 5 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

Zur Jaske 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

83/5, 154/43 und 77/1, Flur 4 Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Zuwegung Kindergarten  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Wendehammer  

6. Straßenlänge  

0,180 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:1.000, Ortsstraße „Zur Jaske“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 7.2 „Dorfstraße“ 

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 
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die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1.geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 4 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

Erlengründe 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

39/11,  Flur 4 und 142/12, Flur 3 Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Ortsstraße „Battauner Weg“  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Ortsstraße „Battauner Weg“  

6. Straßenlänge  

0,211 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:1.000, Ortsstraße „Erlengründe“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 6 „Mörtitzer Weg“ 

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 
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die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1.geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 10 

2. Änderung Straßenbezeichnung  

Mensdorfer Weg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

54/8 und 60/1, Flur 4, Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Ortsstraße „Battauner Weg“ 

5. Beschreibung vom Endpunkt  

Gemeindeverbindungsstraße „GVS Mensdorfer Weg“ 

6. Straßenlänge  

0,110 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:1.000, Ortsstraße „Mensdorfer Weg“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Fortschreibung des Straßenbestandsverzeichnisses der 

Ortschaft Sprotta 

 

Die Gemeindeverwaltung Doberschütz hat mit der Eintragungsverfügung vom 22.08.2023 

verfügt, das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeindestraßen der Ortschaft Sprotta für 

folgende Straße, gemäß § 4 Satz 7 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) i. V. m. § 3 

Abs. 1 und §5 Abs. 2 ff. der Straßenbestandsverzeichnisverordnung (StraBeVerzVO), zu 

berichtigen: 

 

Ortsstraße Nr. 8 „Kaupendorfer Weg“ 

 

Mit der Berichtigung werden die Eintragungen in dem oben bezeichneten Bestandsblatt an 
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die tatsächlichen Verhältnisse und rechtlichen Anforderungen angepasst. Die Einzelheiten 

der Verfügung: 

 

1.geänderte Bestandsblattnummer 

Nr. 6 

2. Straßenbezeichnung  

Kaupendorfer Weg 

3. Angaben zu betroffenen Flurstücken 

120/19,  Flur 4 Gemarkung Sprotta 

4. Beschreibung vom Anfangspunkt 

Kreisstraße „Lindenallee“  

5. Beschreibung vom Endpunkt  

öffentlicher Feld- und Waldweg „Südumfahrung“  

6. Straßenlänge  

0,159 km 

 

ergeben sich aus dem Entwurf des geänderten Bestandsblattes in der Anlage  zu der 

Eintragungsverfügung und aus den dazugehörigen Karten. 

 

Die Eintragungsverfügung mit dem als Anlage dazugehörigen Entwurf des neuen 

Bestandsblattes und den Lageplänen liegen in der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite 

Straße 17, 04838 Doberschütz im Zimmer 14 während der üblichen Sprechzeiten:  

Montag von          9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr  

zur Einsicht aus. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:1.000, Ortsstraße „Kaupendorfer Weg“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

zur Umstufung einer Straße 

 

1. Straßenbeschreibung: 

Der „Kaupendorfer Weg“ wurde 1995 in das Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde 

Doberschütz als Ortsstraße unter der laufenden Nr.: 8 aufgenommen.  

Beschreibung des Anfangspunktes des umzustufenden Straßenabschnittes: Öffentlicher 

Feld- und Waldweg „Südumfahrung“ 

0,000 km 

Beschreibung des Endpunktes des umzustufenden Straßenabschnittes : 

Gemarkungsgrenze „Sprotta/Paschwitz“ 

0,327 km 
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2. Verfügung: 

2.1. Der unter 1. näher bezeichnete Straßenabschnitt der Ortsstraße „Kaupendorfer Weg“ 

mit einer Länge von 0,327 km wird zum öffentlichen Feld- und Waldweg abgestuft. 

2.2. Widmungsbeschränkungen:  

keine 

 

3. Träger der Straßenbaulast: 

Gemeinde Doberschütz 

 

4. Wirksamwerden der Verfügung: 

mit Bekanntgabe 

 

5. Gründe: 

5.1. Die Straße „Kaupendorfer Weg“ wurde 1995 in das Straßenbestandsverzeichnis der 

Gemeinde Doberschütz, als Ortsstraße aufgenommen. Die Verkehrsbedeutung eines 

Straßenabschnittes der Straße „Kaupendorfer Weg“ hat sich geändert. Die Abstufung des 

Straßenabschnittes zum öffentlichen Feld- und Waldweg erfolgt gemäß § 7 SächsStrG. 

5.2. Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten bei der 

Gemeindeverwaltung Doberschütz – Bauverwaltung – Zimmer 14,  

Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Montag von         9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr 

eingesehen werden. 

 

6. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:2.000, Kaupendorfer Weg, OT Doberschütz 

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis der Gemeinde Doberschütz 

 

 

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

Widmung eines öffentlichen Platzes 

 

 

1. Straßenbeschreibung: 

Der Dorfplatz “Zur Jaske“ im OT Sprotta  beginnt an der Ortsstraße „Battauner Weg“ und 

endet an der Ortsstraße „Zur Jaske“. 

 

2. Verfügung: 

2.1. Der unter 1. bezeichnete Platz mit einer Länge von 0,048 km wird zu einem öffentlichen 

Platz gewidmet. 

2.2. Widmungsbeschränkungen:  

Keine 
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3. Träger der Straßenbaulast: 

Gemeinde Doberschütz 

 

4. Wirksamwerden der Verfügung: 

mit Bekanntgabe 

 

5. Gründe: 

5.1. Der Dorfplatz „Zur Jaske“ wurde bei der Erstellung des Straßenbestandsverzeichnisses 

für die Gemeinde Doberschütz vom 08.09.1995 nicht mit aufgenommen. Der Platz wird als 

öffentlicher Platz genutzt. Die Widmung des Dorfplatzes „Zur Jaske“ erfolgt gemäß § 3 Abs. 1 

Nr. 4b SächsStrG. 

5.2. Die Verfügung nach Nummer 2 kann während der üblichen Sprechzeiten bei der 

Gemeindeverwaltung Doberschütz – Bauverwaltung – Zimmer 14, Breite Straße 17, 04838 

Doberschütz 

Montag von         9.00 – 12.00 Uhr 

Dienstag von       9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.30 Uhr und  

Donnerstag von   9.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.00 Uhr 

eingesehen werden. 

 

6. Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der oben 

genannten Behörde einzulegen.  

 

Doberschütz, den 22.08.2023 

 

                              
Märtz                                                                                              

Bürgermeister      
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Maßstab 1:700 

Dorfplatz „Zur Jaske“, OT Sprotta  

Auszug aus dem Straßenbestandsverzeichnis 

 

 

Gemeindeverwaltung informiert______________________ 

 

Öffnungszeiten Verwaltung 

Die Verwaltung ist zu den folgenden Öffnungszeiten für Ihre Anliegen da 

Montag 09.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

Telefonisch erreichbar unter 034244/5400 oder per Mail: info@doberschuetz.de 

 

mailto:info@doberschuetz.de
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Grünschnittannahme 

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

Freitag,   15.09.2023 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 16.09.2023 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Nächste Termine am 13./14.10.2023 und 10./11.11.2023 

 

Vereine, Verbände  und Sonstige_______________________ 

FFw Sprotta 

Am 10.09.2023 ist es wieder so weit, die Feuerwehr Sprotta richtet ihren „6. Tag der offenen 
Tür“ aus und öffnet von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr Türen und Tore. 
 
Auch dieses Jahr wieder mit vielen Attraktionen für Groß und Klein:  
 
- neue und historische Feuerwehrtechnik 
- Robur LO ziehen 
- Schauübung unserer Jugendfeuerwehr  
- Hüpfburg & musikalische Umrahmung  
- für das leibliche Wohl zum Mittag und Abend ist gesorgt (Grill - Kesselgulasch - Pommes - 
Nuggets) 
- Kaffee und Kuchen 
 
Nutzen Sie also die Chance und kommen Sie vorbei, um mehr über die Feuerwehr Sprotta zu 
erfahren. 
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Sprottaer Heimatverein e.V.  
 

Mobile Apfelquetsche in Sprotta am 03.09.2023 von 9 - 15 Uhr vor der  

Feuerwehr in Sprotta 

 

Adresse: zur Jaske , 04838 Doberschütz OT Sprotta 

 

Eigener Saft aus den eigenen Äpfeln. Haltbar gemacht durch schonende Erhitzung und 

abgefüllt in 5 l oder 10 l Kartons. Der Saft kann direkt mit nach Hause genommen werden 

und er ist sehr lange haltbar. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.  

Weitere Infos unter: www.mobile-apfelquetsche.de 

 

Der Sprottaer Heimatverein e.V. lädt herzlich ein 

 

 

 

http://www.mobile-apfelquetsche.de/
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Start für Podcast-Reihe: Nordsachsen wirbt hörbar um Investoren 
 

Der Landkreis Nordsachsen will potenzielle Investoren künftig auch mit einem Podcast auf 

sich aufmerksam machen. Die erste von acht Folgen der Reihe „Unerhört - der Nordsachsen-

Podcast“ erscheint am 31. August 2023 in allen gängigen Podcast-Apps und auf der 

Internetseite der WFG – Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordsachsen (www.wfg-

nordsachsen.de). Anlass und Thema der ersten Folge ist der 15. Jahrestag der Gründung des 

Landkreises. Podcast-Moderatorin Manja Eisfeld spricht dazu mit Landrat Kai Emanuel und 

Uta Schladitz, der ersten und langjährigen Chefin der Wirtschaftsförderung Nordsachsen 

über die Perspektiven des Landkreises in einer sehr bewegten Zeit. 
 

Fortgesetzt wird die Podcast-Reihe dann im Zwei-Wochen-Rhythmus. Immer mit Blick auf 

Nordsachsen diskutieren Experten die Themen Strukturwandel, Innovation, Regionalität, 

Integration, Kunst & Kultur, Stadtflucht versus Landlust sowie Internationalität.  
 

Sven Keyselt, Chef der WFG und Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und 

Landwirtschaft, ist gespannt auf das neue Audio-Format, das im Rahmen des 

Regionalbudgets Nordsachsen entwickelt wurde: „Was bewegt den Landkreis? Welche 

Geschichten gibt es zu erzählen? Was gibt es hier zu entdecken? Ich bin optimistisch, dass es 

uns gelingen wird, die Vielfältigkeit und Attraktivität unseres Landkreises auf authentische 

und unterhaltsame Weise darzustellen.“ 

 

Bildunterschrift Uta Schladitz, Kai Emanuel (rechts) und Manja Eisfeld bei der Aufzeichnung des 

ersten Podcasts der neuen Reihe „Unerhört“.                                                                        Foto: LRA/Bley 

http://www.wfg-nordsachsen.de/
http://www.wfg-nordsachsen.de/
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Verantwortlich: Der Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz, Herr Roland Märtz 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                               

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

 

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden. 

Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 
 

14.09.2023      05.09.2023 

28.09.2023      19.09.2023 

12.10.2023      04.10.2023 (bereits 9 Uhr) 

26.10.2023      17.10.2023 

09.11.2023      01.11.2023 (bereits 9 Uhr) 

23.11.2023      13.11.2023 

07.12.2023      28.11.2023 

21.12.2023      12.12.2023 (bereits 12 Uhr) 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

